
Vernehmlassung Nachtrag zur Denkmalschutzverordnung 

 

FRAGEBOGEN: 
(Dieses Dokument kann auch heruntergeladen werden unter: www.ow.ch (siehe unter Direkt-
zugriff „Vernehmlassungen“)  

 

 
 
Vernehmlassungsteilnehmer/in (Organisation, Stelle, etc): 
 
CSP Obwalden 
 

 
Mit diesem Fragebogen möchten wir Ihre Meinung zu den Erläuterungen des Bildungs- und Kulturde-
partements und zum Nachtrag zur Verordnung über den Schutz von Bau- und Kulturdenkmälern 
(Denkmalschutzverordnung) bezüglich Motion betreffend Optimierung der kantonalen Denkmalpflege 
erfahren. 
 

Bitte füllen Sie den Fragebogen elektronisch aus. Argumente sowie weitere Hinweise können Sie 
beim Kommentar aufführen.  
Für Bemerkungen allgemeiner Art und weitere damit zusammenhängende Fragestellungen gehen 
Sie bitte zu Ziff. 4.  
 

 
 
 

1. Fragen zur Denkmalschutzverordnung 

 

1.1 Art. 8a: 

Sind Sie einverstanden, einvernehmliche Unterschutzstellungen als vorsorgliche Mass-
nahme zu definieren und so die bestehende Praxis zu präzisieren? 

 
 ja  eher ja  eher nein  nein 

 
Kommentar: 
Eine gesetzliche Grundlage für die bestehende Praxis schaffen ist wichtig.  
 

 

1.2  Art. 15 Abs. 1: 

Sind Sie einverstanden, dass bei der Erarbeitung des Schutzplans mit den Eigentümern 
in einer einvernehmlichen Vereinbarung der Schutzumfang eines für den Schutzplan 
vorgesehenen schützenswerten Kulturobjekts definiert und so die bestehende Praxis 
präzisiert werden kann? 

 ja   eher ja  eher nein  nein 

 

Kommentar: 

      
 

 
1.3 Art. 20 Abs. 2a 

Sind Sie mit der Regelung einer Rückforderung einverstanden?  
 

 ja  nein  eher nein  nein 
 
Kommentar: 
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1.4 Art. 23 

Sind Sie einverstanden, wenn diejenige Behörde über die neue vorsorgliche Mass-
nahme entscheidet, welche am Ende auch den Schutzplan (Regierungsrat) bzw. den 
Zonenplan (Einwohnergemeinderat) erlässt?  

 

 ja  nein  eher nein  nein 
 
Kommentar: 
      
 

 

2. Weitere formale Anpassungen  

 

2.  Art. 8 Abs. 1 / Art. 9 / Art. 20 Abs. 2 / Art. 21 Abs. 4: Es handelt sich um formale Folge-

anpassungen. Haben Sie Bemerkungen dazu? 

 
Bemerkungen: 

Nein 
 

 

3. Fragen zum erläuternden Bericht 

 

3.  Haben Sie Bemerkungen zum erläuternden Bericht? 

 
Bemerkungen: 

Nein 
 

 

4. Allgemeine Bemerkungen 

 

 

Bemerkungen: 

Die bestehende Praxis macht Sinn und wir begrüssen die Obwaldner Lösung.  
 

 
 
 
 
 

Bitte senden Sie Ihre Antworten bis spätestens am 2. März 2026 per E-Mail an:  
bildungs-kulturdepartement@ow.ch  

mailto:bildungs-kulturdepartement@ow.ch

